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Es wird viel über das bedingungs-
lose Grundeinkommen (BGE) 

geredet, diskutiert, gestritten und phi-
losophiert. Zwar findet die Diskussion 
innerhalb parteiunabhängiger Organi-
sationen intensiver statt, als öffentlich 
wahrnehmbar in den Parteien selbst. 

Auch im Jugendwerk ist das BGE ein 
heiß diskutiertes und spannendes 
Thema. Wie im Antrag zum sozialpoli-
tischen Konzept des Jugendwerks zu le-
sen, gibt es verschiedene Perspektiven, 
aus denen heraus das BGE betrachtet 
werden kann. Eine Perspektive ist zum 
Beispiel die der Mädchen und Frauen. 
Zunächst stellt sich die Frage: Warum 
sollte das BGE überhaupt aus weib-
licher Sicht betrachtet werden?

Um sich unter anderem mit dieser Fra-
ge zu beschäftigen, trafen sich Ende 
letzten Jahres Vertreterinnen aus Sozi-
alverbänden und Nichtregierungsorga-
nisationen, Unternehmensberaterinnen 
und Gewerkschafterinnen in Berlin. 
Der runde Tisch zum Thema „Das 
BGE aus feministischer Sicht - Traum 
oder Alptraum?“ wurde durch Beiträ-
ge von Katja Kipping (Sprecherin des 
Netzwerks Grundeinkommen), Birgit 
Zenker (Vorsitzende der Katholischen 
Arbeitnehmerbewegung) und Gisela 
Notz (Vorsitzende von „pro familia“) 
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in Diskussionsschwung gebracht - die 
veranschlagte Zeit reichte kaum aus, 
um alle Beteiligten zu Wort kommen zu 
lassen. Doch es soll hier nicht darum 
gehen, ein Diskussionsprotokoll wie-
derzugeben. Vielmehr sollen einige der 
angesprochenen Aspekte aus dem ge-
schlossenen Raum befreit werden und 
die Gedanken beflügeln.

Ausgangspunkt der Diskussion war 
folgender Ansatz: Da das Konzept der 
Vollbeschäftigung Männer-zentriert sei 
und dementsprechend auch der Arbeits-
begriff vor allem aus männlicher Sicht 
definiert werde, bestünde die Gefahr, 
dass auch das BGE nur aus männlicher 
Perspektive gedacht werde. Eine weib-
liche Befürchtung ist, dass das BGE ei-
nen Beitrag zur Verfestigung der Haus-
frauenrolle leisten könnte. Kritikerinnen 
sprechen vom BGE als einer „Haus-
frauenprämie“ oder „Herdpauschale“. 
Auf Seiten der Gewerkschafterinnen 
wird dem BGE insbesondere angekrei-
det, dass sich mit ihm ebenfalls keine 
Erhöhung der Frauenerwerbsbeteiligung 
erreichen ließe, sondern Frauen mög-
licherweise verstärkter als bisher den 
Rückzug aus dem Arbeitsmarkt antreten 
würden.

Tatsache ist, dass allein das BGE nicht 
die Selbstbestimmung der Frau si-
chern kann. Aber an diese Feststellung 
schließt sich gleichzeitig die Frage 

an: Kann und soll das BGE allein die 

Selbstbestimmung der Menschen si-

chern? Die Kritikpunkte zeigen, dass 

manche Fragen anders gestellt werden 
müssen: Sollte das BGE als eine Art 

der Bezahlung von Leistung oder bes-

ser als eine Ermöglichung von Leistung 

betrachtet werden? Denn damit wäre 

zum einen die Logik der derzeitigen 

sozialen Sicherung gebrochen, die bis-

her Arbeitszwang und rigide Kontrolle 

beim Empfang von Hartz IV bedeutet. 

Zum anderen würde die gesellschaftlich 

anerkannte und geforderte Lohner-
werbsarbeit an Bedeutung verlieren 

und den Weg frei machen für andere 

Werte und Vorstellungen von einem 

guten Leben. Das würde Mädchen und 
Frauen die Chance bieten, sich nach 

ihren Qualifikationen und Möglichkeiten 

(und nicht nach einem traditionellen 
Schema) gesellschaftlich zu beteiligen. 

Die Voraussetzungen dafür sind so gut 

wie nie zuvor, denn es gab noch nie 
so viele Frauen mit einer Ausbildung 

wie zu Beginn des neuen Jahrtausends. 

Unwahrscheinlich, dass all diese Frauen 

ihre Qualifikationen mit Erhalt des BGE 
in den Wind schreiben würden?!

Im Zusammenhang mit der Vorstellung 

vom guten Leben stellt sich natürlich 

die Frage, wie die Gesellschaft aus-
sehen soll, in der wir leben wollen. 

Wollen wir eine Gesellschaft, in der 

Das bedingungslose Grundeinkommen - 
Man(n) spricht darüber, Frau auch!
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